
Bestätigungsvermerk des  
unabhängigen Abschlussprüfers

An die Software Aktiengesellschaft, Darmstadt

Vermerk über die  Prüfung des 
Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten 
Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Konzernabschluss der Software 
 Aktie ngesellschaft, Darmstadt, und ihrer Tochter-
gesellschaften (der Konzern) — bestehend aus der 
Konzern bilanz zum 31. Dezember 2020, der Konzern- 
Gewinn- und Verlustrechnung, der Konzerngesamt-
ergebnisrechnung, der Konzernkapitalflussrechnung 
und der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 sowie dem Konzernanhang, ein-
schließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer 
Rechnungslegungsmethoden — geprüft.

Darüber hinaus haben wir den zusammengefassten 
Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 
geprüft. Die unter „SONSTIGE INFORMATIONEN“ 
genannten Bestandteile des zusammengefassten 
Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
 Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in 
allen wesentlichen Belangen den IFRS, wie sie 
in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend 
nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 
2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 und 

• vermittelt der beigefügte zusammengefasste 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser zusammengefasste Lage-
bericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, 
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil 
zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt 
sich nicht auf den Inhalt der unter „SONSTIGE 
INFORMATIONEN“ genannten Bestandteile des 
zusammengefassten Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und 
des zusammengefassten Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses 
und des zusammengefassten Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und der  EU-Abschluss-
prüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden 
„EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VER-
ANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt.

An unsere Aktionäre Zusammengefasster 
Lagebericht
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Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 
Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen 
Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 
EU-APrVO erbracht haben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Konzernabschluss und zum zusammengefassten 
Lagebericht zu dienen.

Besonders wichtige 
Prüfungssachverhalte in der 
Prüfung des Konzernabschlusses

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche 
Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen 
Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung 
des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 waren. 
Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit 
unserer Prüfung des Konzernabschlusses als Ganzem 
und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu 
berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungs-
urteil zu diesen Sachverhalten ab.

Wir haben folgende Sachverhalte als besonders 
 wichtige Prüfungssachverhalte identifiziert:

1. Umsatzrealisierung aus Softwarelizenzen

2. Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte

3. Bilanzierung und Bewertung von Ertragsteuern

Umsatzrealisierung aus 
Softwarelizenzen

Sachverhalt

Im Konzernabschluss der Software AG werden in der 
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse 
in Höhe von EUR 834,8 Mio. ausgewiesen. Die Umsatz-
erlöse ergeben sich im Wesentlichen aus der Einräu-
mung von Softwarelizenzen (EUR 217,2 Mio.), Wartung 
(EUR 422,6 Mio.) und Dienstleistungen (EUR 163,6 Mio.). 
Dabei werden den Kunden Softwarelizenzen häufig 
kombiniert mit Wartung und/oder Dienstleistungen 
in Mehrkomponentenverträgen eingeräumt. Um 
bei der hohen Komplexität der umsatzgenerierenden 
Geschäftsvorfälle eine einheitliche und stetige Umsatz-
realisierung sicherzustellen, hat die Software AG im 
Rahmen der anzuwendenden Rechnungslegungs-
standards detaillierte Bilanzierungsrichtlinien und 
konzernweit einheitliche Prozesse eingerichtet. Auf-
grund der Größenordnung einzelner Verträge können 
Ermessensentscheidungen wesentliche Auswirkungen 
auf den Konzernabschluss haben. Erhebliche 
 Ermessensentscheidungen können sich vor allem bei 
der Identifizierung einzelner Leistungsverpflichtungen 
eines Vertrags, der Bestimmung und der Aufteilung 
des Transaktionspreises auf die Leistungsverpflich-
tungen ergeben. 

Die entsprechenden Angaben der Software AG 
über Umsatzerlöse sind im Konzernanhang in den 
Abschnitten „[3] Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden“, „[5] Umsatzerlöse“ und „[31] Segment-
berichterstattung“ enthalten.
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Prüferische Reaktion und Erkenntnisse

Wir haben die Übereinstimmung der Bilanzierungs-
richtlinien der Software AG mit IFRS 15 — Erlöse aus 
Verträgen mit Kunden untersucht. Die vom Konzern 
eingerichteten Prozesse und Kontrollen zur bilanziellen 
Abbildung der Umsatzerlöse aus der Einräumung 
von Softwarelizenzen, insbesondere im Rahmen von 
Mehrkomponentengeschäften, haben wir beurteilt 
und auf ihre Wirksamkeit überprüft. Dabei wurden 
insbesondere Kontrollen im Zusammenhang mit der 
sachgerechten Identifikation einzelner Leistungsver-
pflichtungen, der Bestimmung und der Aufteilung des 
Transaktionspreises getestet. Unter Hinzuziehung 
unserer IT-Spezialisten haben wir zudem die relevanten 
Systeme zur Erfassung der Umsatzerlöse beurteilt. 
Alle wesentlichen Verträge und eine Auswahl aus den 
verbleibenden Verträgen zur Gewährung von Software-
lizenzen wurden dahingehend geprüft, ob sie ent-
sprechend den IFRS im Konzernabschluss abgebildet 
wurden, eine konzerneinheitliche Bilanzierung auf 
Basis der Bilanzierungsrichtlinien der Software AG 
erfolgte und Ermessensentscheidungen ausgewogen 
ausgeübt wurden. Durch entsprechende Anweisungen 
an die Teilbereichsprüfer haben wir sichergestellt, 
dass Prüfungshandlungen konzernweit einheitlich 
durchgeführt werden. Die nach IFRS 15 — Erlöse aus 
Verträgen mit Kunden notwendigen Anhangangaben 
haben wir nachvollzogen.

Auf Basis der von uns durchgeführten Prüfungs-
handlungen konnten wir die der Erfassung der 
Umsatzerlöse zugrunde liegenden Annahmen und 
Ermessensentscheidungen der gesetzlichen Vertreter, 
insbesondere im Bereich der Identifikation einzelner 
Leistungsverpflichtungen, der Bestimmung und der 
Aufteilung des Transaktionspreises bei Mehrkompo-
nentenverträgen, nachvollziehen. 

Werthaltigkeit der Geschäfts- oder 
 Firmenwerte

Sachverhalt

Im Konzernabschluss der Software AG werden unter 
den langfristigen Vermögenswerten Geschäfts- oder 
Firmenwerte in Höhe von EUR 947,4 Mio. ausgewiesen, 
die 46 % der Konzernbilanzsumme ausmachen. Die 
Geschäfts- oder Firmenwerte wurden zahlungsmittel-
generierenden Einheiten zugeordnet.

Zahlungsmittelgenerierende Einheiten mit Geschäfts- 
oder Firmenwerten werden mindestens einmal jährlich 
sowie ergänzend bei Anhaltspunkten für eine Wert-
minderung von der Gesellschaft einem Werthaltigkeits-
test (sog. Impairment Test nach IAS 36) unterzogen. 
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 neben 
den jährlich durchzuführenden Wertminderungstests 
für die zahlungsmittelgenerierende Einheit Professional 
Services bereits zum 30. Juni 2020 zusätzlich einen 
anlassbezogenen Wertminderungstest vorgenommen. 
Die Bewertung erfolgt dabei mittels eines Bewertungs-
modells nach dem sog. Discounted-Cash-Flow- 
Verfahren. Liegt der Buchwert einer zahlungsmittel-
generierenden Einheit über dem erzielbaren Betrag, 
wird in Höhe des Unterschiedsbetrags eine außer-
planmäßige Abschreibung vorgenommen.

Die Beurteilung der Werthaltigkeit der Geschäfts- 
oder Firmenwerte ist komplex und erfordert zahlreiche 
Schätzungen und Ermessensentscheidungen der 
gesetzlichen Vertreter, vor allem hinsichtlich des 
Umsatzwachstums und der Margenentwicklung im 
Detailplanungszeitraum von vier Jahren, der nachhal-
tigen Wachstumsrate für die Prognose der über den 
Detailplanungszeitraum hinausgehenden Cashflows 
und des zu verwendenden Diskontierungszinssatzes. 
Aufgrund der betragsmäßigen Bedeutung der 
Geschäfts- oder Firmenwerte für den Konzern-
abschluss der Software AG und den mit der Bewer-
tung verbundenen erheblichen Unsicherheiten liegt 
ein besonders wichtiger Prüfungssachverhalt vor.

Die Angaben der Software AG zu Geschäfts- oder 
 Firmenwerten sind im Abschnitt „[3] Bilanzierungs- 
und Bewertungsmethoden“ sowie „[20] Immaterielle 
Vermögenswerte/Geschäfts- oder Firmenwerte“ 
des Konzernanhangs enthalten.

An unsere Aktionäre Zusammengefasster 
Lagebericht
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Prüferische Reaktion und Erkenntnisse

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Angemes-
senheit der wesentlichen Annahmen und ermessens-
behafteten Parameter sowie der Berechnungs-
methode der Werthaltigkeitstests unter Einbeziehung 
unserer Bewertungsspezialisten beurteilt. Wir haben 
ein Verständnis der Planungssystematik und des 
 Planungsprozesses sowie der wesentlichen von den 
gesetzlichen Vertretern in der Planung getroffenen 
Annahmen erlangt. Das vom Aufsichtsrat genehmigte 
Budget des Folgejahres bildet dabei den Ausgangs-
punkt der Prognose der zukünftigen Zahlungsmittel-
überschüsse im Detailplanungszeitraum. Grundlage 
der Prognose der zukünftigen Zahlungsmittelüber-
schüsse der zahlungsmittelgenerierenden Einheit 
Professional Services zum 30. Juni 2020 war der zu 
diesem Zeitpunkt aktuelle Forecast. Wir haben die der 
Planung zugrunde liegenden Annahmen und die bei 
der Prognose der über den Detailplanungszeitraum 
hinausgehenden Cashflows unterstellten Wachstums-
raten durch Abgleich mit vergangenen Entwicklungen 
und aktuellen branchenspezifischen Markterwartungen 
nachvollzogen. Die Prognose der zukünftigen Zahlungs-
mittelüberschüsse im ersten Jahr des Detailplanungs-
zeitraums haben wir mit dem vom Aufsichtsrat 
genehmigten Budget abgestimmt und uns anhand 
einer Analyse von Plan-Ist-Abweichungen in der 
 Vergangenheit von der Planungstreue der Gesell-
schaft überzeugt. Darüber hinaus haben wir die ver-
wendeten Diskontierungszinssätze anhand der 
durchschnittlichen Kapitalkosten einer Peer Group 
 kritisch hinterfragt. Unsere Prüfung umfasste auch die 
von der Software AG vorgenommenen Sensitivitäts-
analysen. Hinsichtlich der Auswirkungen möglicher 
Veränderungen der Kapitalkosten und der unterstell-
ten Wachstumsraten haben wir zusätzlich eigene 
Sensitivitätsanalysen durchgeführt.

Insgesamt konnten wir uns davon überzeugen, dass 
die von den gesetzlichen Vertretern bei der Durch-
führung des Werthaltigkeitstests getroffenen Annah-
men und die verwendeten Bewertungsparameter 
nachvollziehbar sind und innerhalb einer angemesse-
nen Bandbreite liegen.

Bilanzierung und Bewertung  
von Ertragsteuern

Sachverhalt

Im Konzernabschluss der Software AG mindern 
Ertragsteuern das Ergebnis vor Steuern um 28,1 %. Die 
Minderung setzt sich zusammen aus Aufwendungen 
für laufende Steuern (30,7 %) sowie Erträgen aus 
latenten Steuern (2,7 %). Die Software AG ist in zahl-
reichen Rechtssystemen tätig und unterliegt folglich 
einer Vielzahl von Steuergesetzen weltweit. Die Erfas-
sung und Bewertung von Ertragsteuerschulden und 
–erstattungsansprüchen einschließlich der Einschät-
zung der Wahrscheinlichkeit, inwieweit ertragsteuer-
relevante Sachverhalte zu Zahlungsverpflichtungen 
führen, verlangen wesentliche Ermessensentschei-
dungen und erfordern ein hohes Maß an Expertise. 
Zudem unterliegt die Beurteilung, inwieweit Steuer-
behörden steuerliche Sachverhalte hinterfragen 
 werden, hohen Unsicherheiten. Neben den laufenden 
Steuern umfassen die Steuerposten auch latente 
Steuern, die sich aus temporären Differenzen sowie 
steuerlichen Verlustvorträgen ergeben und sich erst in 
künftigen Geschäftsjahren realisieren werden. Insbe-
sondere die Beurteilung der Werthaltigkeit von aktiven 
latenten Steuern aus abzugsfähigen temporären 
 Differenzen und steuerlichen Verlustvorträgen erfordert 
Ermessensentscheidungen.

Die Angaben der Software AG zu Ertragsteuern und 
latenten Steuern sind in den Abschnitten „[3] Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden“, „[12] Ertragsteuern“, 
„[19] Ertragsteuererstattungsansprüche“, „[22] Latente 
Steuern“ und „[27] Ertragsteuerschulden“ des 
Konzern anhangs enthalten.

Prüferische Reaktion und Erkenntnisse

Im Rahmen der Prüfung der Ertragsteuern haben wir 
interne Spezialisten aus dem Steuerbereich in das 
Prüfungsteam eingebunden. Mit ihrer Unterstützung 
haben wir unter anderem das methodische Vorgehen 
zur Ermittlung, Bilanzierung und Bewertung sämtlicher 
Steuerposten beurteilt. Wir haben die Berechnung 
der Ertragsteuerschulden und –erstattungsansprüche 
unter Berücksichtigung von IAS 12 - Ertragsteuern 
sowie IFRIC 23 – Unsicherheit bezüglich der ertrag-
steuerlichen Behandlung auf Basis unserer Kennt-
nisse der einschlägigen steuerlichen Vorschriften 
sowie ihrer derzeitigen Anwendung durch Behörden 
und Gerichte nachvollzogen. Zur Beurteilung von 
ertragsteuerlichen Risiken wurde darüber hinaus die 
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Korrespondenz mit Steuerbehörden sowie die Ver-
rechnungspreisdokumentation kritisch durchgesehen. 
Als Grundlage für den Ansatz und die Bewertung der 
aktiven latenten Steuern auf abzugsfähige temporäre 
Differenzen und steuerliche Verlustvorträge wurde 
die Plausibilität der Annahmen der gesetzlichen Ver-
treter über die zukünftige steuerliche Ertragssituation 
beurteilt. Bei den wesentlichen ausländischen Tochter-
unternehmen haben uns die Steuerspezialisten 
unseres internationalen Netzwerks bei der Beurtei-
lung der steuerlichen Posten sowie der Einschätzung 
steuerlicher Risiken unterstützt und die Ergebnisse 
ihrer Beurteilung an uns berichtet. Diese Bericht-
erstattung haben wir unter Hinzuziehung unserer 
 Steuerspezialisten ausgewertet. 

Auf Basis der von uns durchgeführten Prüfungs-
handlungen konnten wir die der Bilanzierung und 
Bewertung der laufenden und latenten Steuern 
zugrunde liegenden Annahmen und Ermessensent-
scheidungen der gesetzlichen Vertreter insgesamt 
nachvollziehen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind 
für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die 
sonstigen Informationen umfassen:

• die in Abschnitt „Zusammengefasste nichtfinanzielle 
Erklärung“ des zusammengefassten Lageberichts 
enthaltene nichtfinanzielle Konzernerklärung,

• auf die in Abschnitt „Erklärung zur Unternehmens-
führung“ des zusammengefassten Lageberichts 
verwiesene, gesondert veröffentlichte Konzerner-
klärung zur Unternehmensführung und

• die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Aus-
nahme des geprüften Konzernabschlusses und 
zusammengefassten Lageberichts sowie unseres 
Bestätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken 
sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dem-
entsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil 
noch irgendeine andere Form von Prüfungsschluss-
folgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir 
die Verantwortung, die sonstigen Informationen 
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen 
Informationen

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzern-
abschluss, zusammengefassten Lagebericht oder 
unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen 
aufweisen oder

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten 
Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche 
falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen 
vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang 
nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter und des Aufsichtsrats für 
den Konzern abschluss und den 
zusammengefassten Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS, 
wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergän-
zend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzern-
abschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens , Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
 verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten — falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, 
es besteht die Absicht den Konzern zu liquidieren 
oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs oder es 
besteht keine realistische Alternative dazu.
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Lagebericht
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Aufstellung des zusammengefassten 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammen-
gefassten Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur 
Aufstellung des Konzernabschlusses und des zusam-
mengefassten Lageberichts.

Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des 
Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten — falschen Darstellungen ist, und ob der 
zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzern-
abschluss und zum zusammengefassten Lagebericht 
beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter 
Beachtung der vom Institut der  Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche  Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstö-
ßen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insge-
samt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlus-
ses und zusammengefassten Lageberichts getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — 
falscher Darstellungen im Konzernabschluss und 
im zusammengefassten Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher 
als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
 Prüfung des Konzernabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem und den für die Prüfung des 
zusammengefassten Lageberichts relevanten 
 Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 
von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.
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• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und 
im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließ-
lich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss 
die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss 
unter Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzu-
wenden sind, und der ergänzend nach § 315e Abs. 1 
HGB anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
 Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns vermittelt.

• holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnach-
weise für die Rechnungslegungsinformationen der 
Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb 
des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzern-
abschluss und zum zusammengefassten Lage-
bericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die 
Anleitung, Überwachung und Durchführung der 
Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige 
Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

• beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten 
Lageberichts mit dem Konzernabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Konzerns.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsori-
entierten Angaben im zusammengefassten Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbeson-
dere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verant-
wortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten 
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, 
und erörtern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen 
Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenom-
men werden kann, dass sie sich auf unsere Unab-
hängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen 
Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit 
den für die Überwachung Verantwortlichen erörtert 
haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung 
des Konzernabschlusses für den aktuellen Berichts-
zeitraum am bedeutsamsten waren und daher die 
besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir 
beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungs-
vermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechts-
vorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus.
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Sonstige gesetzliche und 
andere recht liche 
Anforderungen 

Vermerk über die Prüfung der für 
Zwecke der Offenlegung erstellten 
elektronischen Wiedergaben des 
Konzernabschlusses und des 
Zusammengefassten Lageberichts 
nach § 317 Abs. 3b HGB

Prüfungsurteil

Wir haben gemäß § 317 Abs. 3b HGB eine Prüfung mit 
hinreichender Sicherheit durchgeführt, ob die in der 
beigefügten Datei [Software_KA20_ESEF.zip: 
c873f1f83b089e329bc84f49cf3485c1bf7269446 
a3d958db35804acdc5d12a9] enthaltenen und für 
Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben des 
Konzernabschlusses und des zusammengefassten 
Lageberichts (im Folgenden auch als „ESEF-Unterla-
gen“ bezeichnet) den Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB 
an das elektronische Berichtsformat („ESEF-Format“) 
in allen wesentlichen Belangen entsprechen. In Ein-
klang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
erstreckt sich diese Prüfung nur auf die Überführung 
der Informationen des Konzernabschlusses und des 
zusammengefassten Lageberichts in das ESEF-Format 
und daher weder auf die in diesen Wiedergaben ent-
haltenen Informationen noch auf andere in der oben 
genannten Datei enthaltene Informationen. 

Nach unserer Beurteilung entsprechen die in der 
oben genannten beigefügten Datei enthaltenen und 
für Zwecke der Offenlegung erstellten Wiedergaben 
des Konzernabschlusses und des zusammengefass-
ten Lageberichts in allen wesentlichen Belangen den 
Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB an das elektronische 
Berichtsformat. Über dieses Prüfungsurteil sowie 
unsere im voranstehenden „VERMERK ÜBER DIE 
PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBERICHTS“ enthaltenen 
Prüfungsurteile zum beigefügten Konzernabschluss 
und zum beigefügten zusammengefassten Lage-
bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 
zum 31. Dezember 2020 hinaus geben wir keinerlei 
Prüfungsurteil zu den in diesen Wiedergaben ent-
haltenen Informationen sowie zu den anderen in der 
oben genannten Datei enthaltenen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der in der oben genannten 
beigefügten Datei enthaltenen Wiedergaben des Kon-
zernabschlusses und des zusammengefassten Lage-
berichts in Übereinstimmung mit § 317 Abs. 3b HGB 
unter Beachtung des Entwurfs des IDW Prüfungs-
standards: Prüfung der für Zwecke der Offenlegung 
erstellten elektronischen Wiedergaben von Abschlüssen 
und Lageberichten nach § 317 Abs. 3b HGB (IDW EPS 
410) durchgeführt. Unsere Verantwortung danach ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Konzernabschluss-
prüfers für die Prüfung der ESEF-Unterlagen“ weiter-
gehend beschrieben. Unsere Wirtschaftsprüferpraxis 
hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungs-
system des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anfor-
derungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschafts-
prüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Aufsichtsrats für die ESEF-Unterlagen

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind ver-
antwortlich für die Erstellung der ESEF-Unterlagen 
mit den elektronischen Wiedergaben des Konzernab-
schlusses und des zusammengefassten Lageberichts 
nach Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 HGB und 
für die Auszeichnung des Konzernabschlusses nach 
Maßgabe des § 328 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 HGB.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
als notwendig erachten, um die Erstellung der ESEF- 
Unterlagen zu ermöglichen, die frei von wesentli-
chen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — 
 Verstößen gegen die Vorgaben des § 328 Abs. 1 HGB 
an das elektronische Berichtsformat sind.

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind 
zudem verantwortlich für die Einreichung der ESEF- 
Unterlagen zusammen mit dem Bestätigungsvermerk 
und dem beigefügten geprüften Konzernabschluss 
und geprüften zusammengefassten Lagebericht 
sowie weiteren offenzulegenden Unterlagen beim 
Betreiber des Bundesanzeigers.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
der Erstellung der ESEF-Unterlagen als Teil des Rech-
nungslegungsprozesses. 
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Verantwortung des Konzernabschlussprüfers für 
die Prüfung der ESEF-Unterlagen

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob die ESEF-Unterlagen frei von wesent-
lichen — beabsichtigten oder unbeabsichtigten — 
Verstößen gegen die Anforderungen des § 328 Abs. 1 
HGB sind. Während der Prüfung üben wir pflicht-
gemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher — beabsichtigter oder unbeabsichtigter — 
Verstöße gegen die Anforderungen des § 328 
Abs. 1 HGB, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 
dienen.

• gewinnen wir ein Verständnis von den für die 
 Prüfung der ESEF-Unterlagen relevanten internen 
Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Kontrollen abzugeben.

• beurteilen wir die technische Gültigkeit der ESEF- 
Unterlagen, d. h. ob die die ESEF-Unterlagen 
 enthaltende Datei die Vorgaben der Delegierten 
Verordnung (EU) 2019/815 in der zum Abschluss-
stichtag geltenden Fassung an die technische 
Spezifikation für diese Datei erfüllt.

• beurteilen wir, ob die ESEF-Unterlagen eine 
inhaltsgleiche XHTML-Wiedergabe des geprüften 
Konzernabschlusses und des geprüften zusammen-
gefassten Lageberichts ermöglichen.

• beurteilen wir, ob die Auszeichnung der ESEF- 
Unterlagen mit Inline XBRL-Technologie (iXBRL) 
eine angemessene und vollständige maschinenles-
bare XBRL-Kopie der XHTML-Wiedergabe ermöglicht.

Übrige Angaben  
gemäß Artikel 10 EU-APRVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 26. Juni 
2020 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 
5. August 2020 vom Prüfungsausschuss beauftragt. 
Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 1997 
als Konzernabschlussprüfer der Software AG tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk 
enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen 
Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 
EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang stehen.

Verantwortlicher 
Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer 
ist Ralf Pfeiffer.

Berlin, 8. März 2021

BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Klaus Eckmann  Ralf Pfeiffer 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
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